
Artikel 16a des deutschen Grundgesetzes regelt das Recht auf Asyl und ist 
ein wichtiger Ausdruck der humanitären Verantwortung Deutschlands. Der 
erste Absatz lautet: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Dieser Satz 
entstand als Konsequenz aus den Erfahrungen der nationalsozialistischen 
Diktatur, in der viele Menschen verfolgt wurden und keinen sicheren 
Zufluchtsort fanden. Er macht deutlich, dass Deutschland Menschen 
Schutz gewährt, die in ihrem Herkunftsland wegen ihrer politischen 
Überzeugung, ihrer Religion oder anderer Merkmale verfolgt werden. 

Gleichzeitig ist das Asylrecht in Deutschland nicht uneingeschränkt. Artikel 
16a enthält auch Regelungen, die festlegen, unter welchen Bedingungen 
sich Menschen auf dieses Grundrecht berufen können. Besonders relevant 
ist die sogenannte Drittstaatenregelung: Wer aus einem sicheren Drittstaat 
nach Deutschland einreist, kann sich in der Regel nicht auf Artikel 16a 
berufen. Diese Einschränkungen wurden eingeführt, um das Asylverfahren 
zu ordnen und Missbrauch zu verhindern. 

Artikel 16a zeigt damit ein Spannungsfeld, das bis heute aktuell ist: Auf der 
einen Seite steht die Verpflichtung, Menschen in Not Schutz zu bieten. Auf 
der anderen Seite steht die Herausforderung, Migration rechtlich und 
organisatorisch zu steuern. Dieses Grundrecht fordert uns deshalb immer 
wieder dazu auf, darüber nachzudenken, wie Humanität und staatliche 
Ordnung miteinander in Einklang gebracht werden können. 

Das Asylrecht ist somit nicht nur ein juristischer Text, sondern auch ein 
Ausdruck gesellschaftlicher Werte wie Menschenwürde, Solidarität und 
Verantwortung. 

 


